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Ordentliche Kirchgemeindeversammlung Sonntag, 4. Dezember 2022, 
im Kirchgemeindehaus 
 
 
Vorsitz: Matthias Haldimann 
Protokoll: Liselotte Fritz-Held 
Stimmenzähler: Gewählt wird Peter Gysin, Ins 
Anwesend: 22 Stimmberechtige von 2'678 (Total Mitglieder 3'247) 
Gäste: Kurt Burkhalter, Finanzverwalter 
Entschuldigt: Corinne Haslebacher, Damaris Jaggi, Tildy Schmid, Elisabeth Tobler, Ueli 

Tobler 
Mitarbeitende: Carina Bleif, Kurt Hunziker, Christine Oppliger, Andrea Sieber 

 
Zu beginn der Kirchgemeindeversammlung stellt Matthias Haldimann unseren Gast Kurt Burkhalter 
vor. Er hat das Mandat für die Finanzverwaltung der Kirchgemeinde Ins übernommen und wird 
herzlich willkommen geheissen. 
 
Rechtsmittelbelehrung 
Der Vorsitzende weist auf das Organisationsreglement Art. 41, Abs. 1 und 2 hin: Stellt eine stimm-
berechtige Person Fehler fest, hat sie die Präsidentin oder den Präsidenten sofort auf diese hin-
zuweisen. Unterlässt sie einen Hinweis, verliert sie das Beschwerderecht. 
 
Publikation 
Die Kirchgemeindeversammlung wurde ordnungsgemäss im Amtsanzeiger der Region Erlach, 
Kalenderwoche 44 vom 4.11.2022, im «reformiert.» Ausgaben November und Dezember sowie auf 
der Homepage publiziert. 
 
Teilnahmeberechtigung 
Für das Stimmrecht verweist der Vorsitzende auf Art. 5 des Organisationsreglements der evange-
lisch-reformierten Kirchgemeinde Ins. Es wird festgehalten, dass 22 Stimmberechtigte anwesend 
sind. 
 
Traktanden 
1. Protokoll der ordentlichen Versammlung vom 12.6.2022; Genehmigung 
2. Sanierung der historischen Natursteinmauer; Kreditbeschluss 
3. Budget 2023; Genehmigung 
4. Wahlen 
5. Verschiedenes 
 

1. Protokoll der ordentlichen Kirchgemeindeversammlung vom 12.6.2022; 
Genehmigung 

Gemäss Organisationsreglement Art. 63, Abs. 1 wurde das Protokoll 30 Tage vor der Versamm-
lung öffentlich aufgelegt.  
Das Protokoll wird von der Versammlung einstimmig genehmigt. 
 

2. Sanierung der historischen Natursteinmauer; Kreditbeschluss 
Heinz Bandi, Ressort Liegenschaften, erläutert den Anwesenden den erstellten Massnahmenbe-
schrieb vom Atelier Marcel Hegg. Die Natursteinmauern rund um die Kirche und die ganze Pfrund 
sind zum Glück grossenteils in gutem Zustand. Handlungsbedarf besteht nur in einigen Abschnit-
ten. Anhand von Bildern erklärt er den Anwesenden die geplante Sanierung. Gemäss den Offerten 
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für die einzelnen Abschnitte, von Naturnahe Gärten Ritter AG aus Gampelen, muss mit Kosten von 
CHF 85'000 gerechnet werden. 
 

 
 
Die Sanierung der alten Mauern ist arbeitsintensiv, der Rückbau erfolgt sorgfältig, die Steine wer-
den gereinigt und neu mit Kalkmörtel wieder aufgebaut. Für diese Handarbeit braucht es ausge-
wiesene Fachleute, die in unserer Region selten sind. Es werden sicher noch zwei Konkurrenzof-
ferten eingeholt, bevor der Auftrag endgültig vergeben wird.  
 
Diskussion 
Ein Gemeindemitglied schlägt vor, die Sanierung der Treppe wegzulassen, da die eh nicht genutzt 
wird.  
Diese gehört jedoch zum Gesamtbild der Ummauerung von Kirche und Kirchhof und muss erhal-
ten bleiben. Der Vorschlag, dass wir die politischen Gemeinden von Brüttelen, Ins, Müntschemier 
und Teiten um eine Kostenbeteiligung anfragen sollen wird vom Präsidenten so entgegengenom-
men. Der Kirchgemeinderat wird zu gegebener Zeit abwägen, ob das Sinn macht. 
 
Antrag 
Genehmigung Investitionskredit Sanierung der historischen Natursteinmauer in Höhe von CHF 
85'000. 
 
Der Antrag wird einstimmig genehmigt. 

 

3. Budget 2023 
Der Finanzverwalter Kurt Burkhalter erläutert das Budget 2023 im Detail: 
 
A) Erfolgsrechnung 
Übersicht Ergebnis der Kirchgemeinde 
 

Betrieblicher Aufwand CHF 1'227'150 
Betrieblicher Ertrag CHF 1'098’700 
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit CHF -128’450 
 
Finanzaufwand  CHF 5'700 
Finanzertrag  CHF 61'200 
Ergebnis aus Finanzierung CHF 55'500 
 
Operatives Ergebnis CHF -72’950 
  
Ausserordentlicher Aufwand  CHF 0 
Ausserordentlicher Ertrag  CHF 0 
Ausserordentliches Ergebnis CHF 0 
 

Gesamtergebnis Erfolgsrechnung CHF -72’950 
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Erfolgsrechnung nach Sachgruppen 
 

  
 
Bemerkungen zu den einzelnen Sachgruppen 
 
Entwicklung Personalaufwand 
Deutliche Lohnerhöhungen und zusätzliche Stelle (Katechetin) im Bereich Bildung. Entsprechend 
fallen auch die Beiträge an die Sozialversicherungen (AHV, IV, EO, ALV und Pensionskasse) deut-
lich höher aus. Das Katechetinnen-Team erhält jährliche, der aktuellen Situation (Schülerzahlen 
und Lektionen) angepasste Schuljahresaufträge.  
Die Stellenetats des Verwaltungsteams werden den heutigen Verantwortlichkeiten angepasst so-
wie die beauftragten Arbeiten in das Gesamtpensum der einzelnen Personen integriert. Daraus 
ergibt sich eine Anpassung des Stellenetats um 20-Stellenprozente im Bereich Finanzen, Personal 
und Administration Region Seeland West. Das hat keine Mehrkosten beim Lohnaufwand zur Fol-
ge, da dieser Personalaufwand auch in den Vorjahren angefallen ist. Einzig bei den Sozialversi-
cherungen ergeben sich Mehrkosten, da auf den Beauftragungen in den Vorjahren kein BVG ab-
gerechnet wurde.  
Ab Januar 2023 wird das Layout vom «reformiert.» der Kirchgemeinde Ins, wie auch für unsere 
Mandatsgemeinden Erlach-Tschugg und Siselen-Finsterhennen direkt durch die Verwaltung er-
stellt. Das führt zu einer geringen Erhöhung vom Personalaufwand im Bereich Mandatsarbeiten, 
der aber vollumfänglich weiterverrechnet werden kann. Daraus ergibt sich eine Anpassung des 
Stellenetats um 25-Stellenprozente für Redaktionsarbeiten. In den Vorjahren wurden diese Arbei-
ten beauftragt und im Stundenlohn abgerechnet. 
 
Erläuterung zur Entwicklung Sachaufwand 
Der Sachaufwand fällt gegenüber dem Budget 2022 CHF 33’010 höher aus. Die Seniorenferien im 
Bereich Soziales werden mit Kosten von CHF 26'000 berücksichtigt. Diese Kosten werden jedoch 
durch die Teilnehmenden getragen und sind somit auch im Ertrag enthalten. Die Stromkosten wer-
den im Jahr 2023 auf Grund der Strompreiserhöhungen deutlich höher ausfallen als in den Vorjah-
ren und sind mit einem Betrag CHF 10'000 berücksichtigt. Bei den Honoraren Dritter fallen höhere 
Kosten an für die extern vergebene Finanzverwaltung. 
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Erläuterung zum Transferaufwand 
Der Transferaufwand beinhaltet die Entschädigungen oder Beiträge an andere Gemeinwesen wie 
Kanton, Einwohner- und Kirchgemeinden, private Organisationen ohne Erwerbszweck und Beiträ-
ge an private Haushalte. Die meisten Budgetposten verändern sich nur unwesentlich, es sind Min-
derausgaben von CHF 1'000 an die Kantonalkirche (refbejuso) berücksichtigt. 
 
Erläuterung zur Entwicklung Abschreibungsaufwand 
Die Umstellung des Rechnungslegungsmodells auf HRM2 bewirkt in Zukunft eine deutliche Entlas-
tung der Erfolgsrechnung auf Grund der neuen linearen Abschreibungsmethode. Nach HRM2 wird 
nicht mehr wie unter HRM1 auf sämtlichen Anlagekategorien und ungeachtet der effektiven Le-
bensdauer der Investitionen ein harmonisierter Abschreibungssatz von 10% angewendet. 
Das am 1. Januar 2019 bestehende Verwaltungsvermögen von CHF 899'687.38 wird, gemäss der 
Genehmigung durch die Kirchgemeindeversammlung vom 9.12.2018, innert 16 Jahren linear ab-
geschrieben. Dies ergibt einen jährlichen Abschreibungsbetrag von CHF 56’230.  
Im Jahr 2023 sind Investitionen von CHF 85'000 geplant. Die Abschreibungen für die Investition 
der Sanierung unserer historischen Natursteinmauern beläuft sich auf CHF 2'500 pro Jahr. 
 
Erläuterung zur Entwicklung Steuerertrag 
Die Grundlage für die Budgetierung der Fiskalerträge bildet das Budget 2022 und die Jahres-
rechnung 2021. Der Steuerertrag wird gegenüber dem Budget 2022 in unveränderter Höhe budge-
tiert. 
 
B) Erläuterungen zum Investitionsprogramm 
Investitionsrechnung nach Sachgruppen 

 
Der Kirchgemeinderat belastet einzelne Investitionen bis zum Betrag von CHF 25'000 der Erfolgs-
rechnung. Er verfolgt dabei eine konstante Praxis. 
Die Definitionen des Begriffes "Investition" gemäss Fachempfehlung der Finanzdirektoren sind: 
- Mehrjährige Nutzungsdauer 
- Schaffung dauerhafter Vermögenswerte 

- Aktivierung als Verwaltungsvermögen 
 
Im Budgetjahr sind Investitionen in der Höhe von CHF 85'000 geplant. 
 
C) Steueranlage 
Das Budget basiert auf einer unveränderten Steueranlage für die Kirchensteuer von 0.180. 
 
D) Eigenkapitalnachweis 
Der Eigenkapitalnachweis zeigt die Ursachen der Veränderung des Eigenkapitals.  
Nachweis über das voraussichtliche Eigenkapital: 



Seite 5 von 6 

 

 
Das Budget 2022 weist ein Aufwandüberschuss von CHF 72’950 aus. 
 
Diskussion 
Regina Mundwiler erkundigt sich, ob das Budget auf der Website aufgeschaltet war.  
Die Unterlagen waren 30 Tage vor der Kirchgemeindeversammlung in der Verwaltung vorschrifts-
gemäss aufgelegt und auf der Startseite unserer Website unter den Traktanden für die Kirchge-
meindeversammlung aufgeschaltet.  
 
Der Versammlung wird beantragt 
a) Genehmigung der Steueranlage für die Kirchensteuer von 0.180 
b) Genehmigung des Budgets 2023 mit Aufwänden von CHF 1'232’850 und Erträgen von  

CHF 1'159'900 und entsprechend mit einem Aufwandüberschuss von CHF 72’950.  
 
Die Anträge a) und b) werden von der Versammlung einstimmig genehmigt. 
 

3. Wahlen 
Wiederwahl Gabriela Maeder 
Gabriela Maeder (zweite Legislatur) stellt sich zur Wiederwahl. Der Wahlvorschlag wird nicht ver-
mehrt. Gemäss Organisationsreglement Art. 55, Abs. 3 erklärt der Präsident Gabriela Maeder als 
wiedergewählt.  
 

4. Verschiedenes 
Präsident Matthias Haldimann 
- Das Kantonale Jodlerfest mit dem Mitternachtsjutz in der reformierten Kirche Ins war ein sehr 
schöner Anlass für unsere Gemeinde und die Region. Auf unserer Website unter der Rubrik Digital 
ist ein Betrag dazu vom Regionalen Gottesdienst Seeland West verlinkt.  
- Im Jahr 2022 wurde in der Regionalen Zusammenarbeit der Kirchgemeinden Seeland West eine 
Medienstelle geschaffen. Diese beschäftigt sich mit Video-Produktionen aus der Region Seeland 
West und verbreitet diese auf dem eigenen YouTube Kanal Kirchen Region Seeland West. Die 
beteiligten Kirchgemeinden können die Beiträge auf ihrer Homepage aufschalten und verlinken. 
- Neu in unserem Angebot ist das Café, ein offenes Zusammenstein einmal pro Monat am Sonn-
tag-Nachmittag.  
- Vorschau, am 2. Juni 2023 findet die Lange Nacht der Kirchen statt. Wir beteiligen uns mit einem 
abwechslungsreichen Angebot. 
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- Während der krankheitsbedingten Abwesenheit von Pfarrerin Sylvia Käser Hofer übernimmt die 
frisch ordinierte Pfarrerin Luana Hausenstein von 11. Januar bis 28. April 2023 die Vertretung. 
 
Peter Gysin, Ins 
Informiert, dass aufgrund seiner eingereichten Petition der stündliche Glockenschlag in der Nacht 
voraussichtlich wieder eingeschaltet werden kann. Zudem stört er sich daran, dass der Kirchenzet-
tel im Anzeiger Region Erlach von der Dätwyler AG nicht optimal dargestellt wird und bittet die 
Kirchgemeinde, sich für eine bessere Publikation einzusetzen. 
 
René Krattiger, Ins 
Bedankt sich bei Peter Gysin für seinen Einsatz zugunsten des nächtlichen Glockenschlags. 
 
Der Präsident dankt allen Anwesenden für ihr Mitmachen und all denjenigen, die sich in irgendei-
ner Form im Alltag zum Wohle von unserer Kirchgemeinde einsetzten.  
Die nächste Kirchgemeindeversammlung findet am 11. Juni 2023 statt. 
Er wünscht allen eine besinnliche Weihnachtszeit und gute Gesundheit und schliesst die Kirchge-
meindeversammlung um 11.50 Uhr. 
 
 
 
 
Der Präsident       Die Kirchgemeindeverwalterin 
Matthias Haldimann      Liselotte Fritz-Held 


